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Index

L82000 Bauordnung

L82005 Bauordnung Salzburg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauPolG Slbg 1997 §9 Abs1 Z6;

BauRallg;

Rechtssatz

Soweit die Nachbarn Bedenken gegen die Festlegung der Grund:ächen- , Geschoß:ächen- und Baumassenzahl in der

Bauplatzerklärung geltend machten, ist festzuhalten, dass die Nachbarn zwar ein subjektiv-ö?entliches Recht darauf

haben, dass die auch dem Nachbarschutz dienenden Festlegungen von Bebauungsgrundlagen in der

Bauplatzerklärung gesetzmäßig erfolgen und durch das geplante Bauvorhaben eingehalten werden (vgl. VwGH

18.5.2010, 2008/06/0226, mwN). Den Nachbarn kommt aber kein subjektiv-ö?entliches Recht auf Einhaltung der die

bauliche Ausnutzbarkeit der Grund:äche regelnden Geschoß:ächen-, Grund:ächen- oder Baumassenzahl zu, weil sie

bereits ein subjektiv-ö?entliches Recht auf Einhaltung von Abstandsvorschriften und Gebäudehöhen haben (vgl. VwGH

17.12.2009, 2008/06/0080).

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine subjektiv-

öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9Baurecht Nachbar
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